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Zölle und Verbrauch-
steuern
Überprüfen Sie Ihre Lieferkette
1. Können Sie von Handelsabkommen
profitieren?
Unternehmen mit grenzüberschreitendem
Warenverkehr müssen häufig Einfuhrabga-
ben in beträchtlichem Umfang zahlen. Die
EU hat jedoch mit vielen Ländern Handels-
abkommen geschlossen, auf deren Grund-
lage Waren mit Ursprung in diesen Ländern
Zollbegünstigungen oder Zollbefreiungen
gewährt werden. Es lohnt sich daher zu
prüfen, ob Sie von diesen Abkommen pro-
fitieren können, indem Sie beispielsweise
Ihren Lieferanten wechseln und Ihre Ware
aus einem präferenzbegünstigten Land
beziehen.

2. Nutzen Sie Zollverfahren?
Viele Unternehmen haben komplexe Liefer-
ketten. Wenn dabei die gelieferten Waren
bei jedem Grenzübertritt zum zollrechtlich
freien Verkehr angemeldet werden, fallen
unter Umständen unnötig oft Zölle und Ein-
fuhrumsatzsteuern an. Um eine mehrfache
Zahlung von Einfuhrabgaben zu vermeiden,
sollten Sie prüfen, ob Sie Ihre Lieferketten
verschlanken können (z.B. Direktlieferungen)
oder ob die Nutzung von Zollverfahren
für Sie in Betracht kommt. Für Waren, die
in das Zollgebiet der EU ein- und später
wieder ausgeführt werden, bietet sich die
Nutzung eines Zolllagers oder im Falle einer
nur vorübergehenden Nutzung in der EU
das Zollverfahren der vorübergehenden
Verwendung an. Werden Waren be- oder
verarbeitet, kann sich die Überführung in
ein passives bzw. aktives Veredelungsver-
fahren als sinnvoll erweisen.

Optimieren Sie Ihre Importe
3. Verwenden Sie die richtige Zolltarif-
nummer?
Die Höhe der zu zahlenden Einfuhrzölle
ergibt sich aus dem Zollwert der Ware und
dem anwendbaren Zollsatz. Dieser wiede-
rum ergibt sich aus dem Zolltarif der EU,
in dem jeder Ware eine bestimmte Zollta-
rifnummer mit einem bestimmten Zollsatz
zugeordnet ist. Da also die Höhe des Zoll-
satzes von der verwendeten Zolltarifnum-
mer abhängig ist, sollten Unternehmen
überprüfen, ob die zolltarifliche Einreihung
ihrer Waren korrekt ist. Sofern sich heraus-
stellt, dass Sie in der Vergangenheit nicht
die richtige Zolltarifnummer verwendet
und dadurch zu hohe Einfuhrabgaben
gezahlt haben, kann unter bestimmten
Voraussetzungen ein Antrag auf Erstattung
der zu viel gezahlten Beträge der letzten
drei Jahre gestellt werden.

4. Ist der von Ihnen angegebene Zoll-
wert korrekt?
Die Berechnung des Zollwerts einer Ware
ist oft anspruchsvoll und birgt sowohl
Chancen als auch Risiken. Die Zollwert- 
ermittlung sollte daher sorgfältig durch-
geführt werden. Unternehmen sollten
insbesondere prüfen, ob die Berechnungs-
grundlage korrekt ist und ob etwaige Ver-
rechnungspreise (bei Lieferung innerhalb
des Konzerns) oder sonstige Preisanpas-
sungen berücksichtigt werden müssen.
Auch die Ermittlung und Hinzurechnung
von Kosten, die zusätzlich zum Kaufpreis
anfallen (wie beispielsweise Transportkosten) 

sowie die richtige Nutzung von Incoterms 
sollten seitens des Unternehmens sicher-
gestellt werden.

Verbrauchsteuern
5. Erhöhen Sie Ihre Liquidität durch
eine spätere Steuerzahlung
Es gibt mehrere Möglichkeiten, Verbrauch-
steuern erst zu einem späteren Zeitpunkt zu
zahlen, um somit Ihre Liquidität zu stärken:
Unternehmen können Genehmigungen
beantragen, die es ihnen ermöglichen, die
jeweilige Verbrauchsteuer monatlich in
einer Summe und nicht für jeden einzelnen
Vorgang sofort zu entrichten.

6. Nutzen Sie Steuerbefreiungen
Die besonderen Verbrauchsteuern stellen
für Unternehmen häufig einen erhebli-
chen Kostenbestandteil dar, der auf den
(End-)Kunden übergewälzt werden soll.
Unter Umständen können Sie jedoch
von Steuerbefreiungen profitieren (z.B.
durch Lieferungen an Begünstigte oder
die Verwendung vergällten Alkohols). Die
Verbrauchsteuerbefreiungen sind jedoch
regelmäßig an strenge Voraussetzungen
geknüpft. Sofern es einem Unternehmen
aber gelingt, diese Voraussetzungen zu
erfüllen, können die Steuern für verbrauch-
steuerpflichtige Waren wie z.B. Alkohol,
Heiz- und Kraftstoffe, Strom, Tabak usw.
meist in spürbarer Höhe eingespart wer-
den.
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7. Regelmäßige Beantragung von
Steuererleichterungen für Energie und
Strom
Unternehmen beantragen Energie- und
Stromsteuerentlastungen in der Regel
einmal im Jahr, obwohl es möglich ist, die
Anträge häufiger zu stellen (vierteljährlich).
Auf diese Weise können Unternehmen
ihren Cashflow stärken und die finanziel-
len Mittel sind nicht ein ganzes Jahr lang
gebunden.
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